
Tragende Gründe  

zum Beschluss 

des Gemeinsamen Bundesausschusses 

über eine Änderung des Beschlusses über die Neufassung der  

Richtlinie über die Verordnung von Heilmitteln in der vertragsärztlichen  

Versorgung (Heilmittel-Richtlinie / HeilM-RL) vom 20. Januar 2011:  

Klarstellung des Geltungsbereichs;  
Verordnung von Massagetherapie  

außerhalb des Regelfalls  
 

 
Vom 19. Mai 2011 

 
 
 
 
1. Rechtsgrundlagen 
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) beschließt nach § 92 Abs. 1 S. 2 Nr. 6 SGB V 
zur Sicherung der ärztlichen Versorgung u.a. die Richtlinie über die Verordnung von 
Heilmitteln in der vertragsärztlichen Versorgung. Sie dient der Gewähr einer nach den 
Regeln der ärztlichen Kunst und unter Berücksichtigung des allgemeinen anerkannten 
Standes der medizinischen Erkenntnisse ausreichenden, zweckmäßigen und 
wirtschaftlichen Versorgung der Versicherten mit Heilmitteln. 
 
Der Änderungsbeschluss dient der Umsetzung von Maßgaben, mit denen das 
Bundesministerium für Gesundheit seine Nichtbeanstandung des Beschlusses des G-BA 
vom 20. Januar 2011 über die Neufassung der Richtlinie über die Verordnung von 
Heilmitteln in der vertragsärztlichen Versorgung (Heilmittel-Richtlinie / HeilM-RL) versehen 
hat. 
 
 
2. Eckpunkte der Entscheidung 
 
2.1 Klarstellung des Geltungsbereichs 
Versicherte haben gem. § 32 Abs. 1 SGB V Anspruch auf die Versorgung mit Heilmitteln. 
Die Heilmittelversorgung ist gem. § 73 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 SGB V Bestandteil der 
vertragsärztlichen Versorgung, welche sowohl die ärztliche als auch die zahnärztliche 
Behandlung nach § 73 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB V umfasst. 
 



Dem G-BA kommt gem. § 92 Abs. 1 S. 2 Nr. 6 SGB V die Aufgabe zu, Richtlinien über die 
Verordnung von Heilmitteln nach § 32 Abs. 1 SGB V  zu beschließen. Dabei kommt dem 
G-BA die Kompetenz zu, Regelungen für die Heilmittelversorgung sowohl für den ärztlichen 
als auch für den zahnärztlichen Bereich zu treffen. Von dieser Kompetenz hat der G-BA im 
Rahmen der Neufassung der Heilmittel-Richtlinie mit Beschluss vom 20. Januar 2011 
keinen Gebrauch gemacht.  
 
Zahnärztliche Besonderheiten in der Heilmittelversorgung sollen erst in einem weiteren 
Beratungsverfahren erörtert und gegebenenfalls ergänzend in der Heilmittel-Richtlinie 
geregelt werden. Der G-BA hat daher den Beschluss über die Neufassung der Heilmittel-
Richtlinie vom 20. Januar 2011 mit der Maßgabe verbunden, dass bevor die Heilmittel-
Richtlinie in der vorliegenden Fassung auf die vertragszahnärztliche Versorgung 
angewendet wird, die KZBV die Heilmittel-Richtlinie im Nachgang dahingehend prüft, 
inwieweit Änderungen aufgrund der Betroffenheit von Zahnärztinnen und Zahnärzten 
notwendig sind. 
 
Mit vorliegendem Änderungsbeschluss wird daher der Beschluss über die Neufassung der 
Heilmittel-Richtlinie vom 20. Januar 2011 dahingehend klargestellt, dass die Heilmittel-
Richtlinie zunächst nicht für die Verordnung von Heilmitteln durch Vertragszahnärztinnen 
und Vertragszahnärzte gilt. 
 
2.2 Verordnung von Manueller Lymphdrainage (MLD) außerhalb des Regelfalls 
Bei der Neufassung der Heilmittel-Richtlinie wurde unter § 8 Abs. 1 Satz 4 mit der 
verwendeten Formulierung „Maßnahmen der Massagetherapie“ auch für die Manuelle 
Lymphdrainage (MLD) formal eine Begrenzung der Gesamtverordnungsmenge außerhalb 
des Regelfalls festgelegt.  
 
Mittels des vorliegenden Änderungsbeschlusses zu § 8 Abs. 1 wird der Satz 4 einstweilig 
aus der Richtlinie gestrichen, da es nicht beabsichtigt war, eine Begrenzung der 
Verordnungsmengen außerhalb des Regelfalles für die MLD auszusprechen. 
Die Regelungen zur Verordnung außerhalb des Regelfalles bei Massagen und MLD 
werden in einem gesonderten Beratungsverfahren erörtert und folglich zu einem späteren 
Zeitpunkt in der Richtlinie abgebildet.  
 



 
3. Verfahrensablauf 

 
Gremium Datum Beratungsgegenstand 
G-BA 20.01.2011 Beschluss des G-BA zur Neufassung der Heilmittel-

Richtlinie (HeilM-RL) 
 16.03.2011 Mitteilung des Ergebnisses der Prüfung durch das 

BMG gemäß § 94 Abs. 1 SGB V: Nichtbeanstandung 
mit Maßgabe, Auflage und Hinweis 

G-BA 19.05.2011 Abschließende Beratungen und Beschluss 

  Veröffentlichung im Bundesanzeiger 

  Inkrafttreten 

 



 
4. Anlagen 

 
 



 



 



 
Berlin, den 19.05.2011 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

 

 

Hess 
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